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Artikel 22

(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in diesem Kapi-

tel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Union.

(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestimmungen

gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Union, mit Ausnahme der Ausgaben aufgrund von

Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen und von Fällen, in denen der

Rat einstimmig etwas anderes beschließt.In Fällen, in denen die Ausgaben nicht zu Lasten des

Haushalts der Union gehen, gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der

Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt. Die Mitgliedstaaten,

deren Vertreter im Rat eine förmliche Erklärung nach Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 abgege-

ben haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben für Maßnahmen mit militäri-

schen oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen.

(3) Im Haushaltsplan der Union wird eine Haushaltslinie für die Sofortfinanzierung von Initiati-

ven im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere von Tätigkeiten zur

Vorbereitung der in Teil I Artikel 30 Absatz 1 der Verfassung Artikel 17 dieses Titels genannten

Missionen, eingerichtet. Es werden besondere Verfahren eingeführt, um den Der Rat und das Eu-

ropäische Parlament erlassen im Gesetzgebungsverfahren einen Organakt, in dem die Modalitä-

ten für einen raschen Zugriff auf die unter dieser Haushaltslinie eingesetzten Mittel sowie deren

effizienten Einsatz innerhalb der sich aus der jeweiligen Situation ergebenden Fristen sicherzustel-

len geregelt werden.

Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der in Teil I Artikel 30 Absatz 1 der Verfassung genannten Missi-

onen, die nicht zu Lasten des Haushalts der Union gehen, werden aus einem aus Beiträgen der Mit-

gliedstaaten gebildeten Anfangsfonds finanziert.

Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Ministers für auswärtige Angele-



genheiten

− die Modalitäten für die Fondsbildung und -finanzierung, insbesondere die Höhe der Mittelzu-
weisungen für den Fonds sowie die Nachschussmodalitäten;

− die Modalitäten für die Fondsverwaltung;

− die Modalitäten für die Finanzkontrolle.

Plant der Rat eine Mission im Sinne von Teil I Artikel 30 Absatz 1 der Verfassung, die nicht aus

dem Haushalt der Union finanziert werden kann, so ermächtigt er den Minister für auswärtige An-

gelegenheiten zur Inanspruchnahme dieses Fonds. Der Minister für auswärtige Angelegenheiten

erstattet dem Rat Bericht über die Erfüllung dieses Mandats.

Explanation (if any) :

Absatz 2:
Die Finanzierung von Operationen der Union muss vollständig der Kontrolle durch das Europäische
Parlament unterliegen (siehe Bericht des EP "über die bei der Durchführung der gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik erzielten Fortschritte", A5-0296/2002 vom 11.09.2002).

Absatz 3, Unterabsatz 2:
Streichung. Die Finanzierung von Operationen der Union muss vollständig der Kontrolle durch das
Europäische Parlament unterliegen. Die Einrichtung eines Sonderfonds außerhalb des Unionshaus-
halts ist nicht akzeptabel und widerspricht dem Grundsatz parlamentarischer Rechnungslegung und
Kontrolle (siehe Bericht des EP "über die bei der Durchführung der gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik erzielten Fortschritte", A5-0296/2002 vom 11.09.2002).


